
  
 

Mercedes-Benz Group AG – Ordentliche Hauptversammlung 2026 

 

Anpassung des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für die Verwendung des 
Bilanzgewinns 2025 (TOP 2 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 
16. April 2026) 
 

 Der der ordentlichen Hauptversammlung 2026 in der am 6. März 2026 im Bundesanzeiger 
veröffentlichten Einberufung unter Tagesordnungspunkt 2 unterbreitete 
Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt 5.573.502 von der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2025 unmittelbar oder mittelbar gehaltene, nicht dividendenberechtigte eigene 
Aktien. In der Einberufung der Hauptversammlung wurde bereits angekündigt, dass sich die Zahl der 
unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien aufgrund des laufenden 
Aktienrückkaufprogramms bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung ändern und der 
Hauptversammlung deshalb ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag unterbreitet werden 
wird. Danach wird vom Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 3.350.655.703,50 € bei einer 
unveränderten Dividende von 3,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie der auf weitere nicht 
dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Teilbetrag des Bilanzgewinns in die Gewinnrücklagen 
eingestellt und die Gesamtausschüttungssumme entsprechend angepasst. 

 
Am 10. April 2026 hält die Gesellschaft über den Bestand von 5.573.502 eigenen Aktien zum 
31. Dezember 2025 hinaus weitere 8.097.877 und damit insgesamt 13.671.379 eigene, für das 
Geschäftsjahr 2025 nicht dividendenberechtigte Stückaktien. Infolge vorübergehender 
Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms rund um die Hauptversammlung entspricht dies dem 
Bestand eigener Aktien am Tag der Hauptversammlung.  
 
Bei einer unveränderten Dividende von 3,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie und einer 
gegenüber dem ursprünglichen Gewinnverwendungsvorschlag um weitere 8.097.877 eigene Aktien 
reduzierten Gesamtzahl dividendenberechtigter Aktien ergibt sich damit ein 
Gesamtausschüttungsbetrag von 3.322.313.134,00 €. Der auf die zwischen dem 1. Januar 2026 und 
dem Tag der Hauptversammlung erworbenen eigenen, nicht dividendenberechtigten Aktien 
entfallende anteilige Betrag des Bilanzgewinns in Höhe von 28.342.569,50 € wird in die 
Gewinnrücklagen eingestellt.  
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Vorstand und Aufsichtsrat passen den Gewinnverwendungsvorschlag entsprechend an. Vorstand 
und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 
3.350.655.703,50 € wie folgt zu verwenden:  
 
Ausschüttung einer Dividende von 3,50 €  
je dividendenberechtigter Stückaktie 

 
3.322.313.134,00 € 

 
Einstellung in die Gewinnrücklagen 28.342.569,50 € 

 
 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten 
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 21. April 2026. 

  
Stuttgart, 10. April 2026  
 
 
Mercedes-Benz Group AG 
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